
 
 
 
 
 
 

Beitragsordnung 
gültig ab 01.07.2024 

 
 
Grundlage für diese Beitragsordnung ist die zurzeit geltende Satzung des Klosterverein 
Rühn e.V. vom 23.06.23 und das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28.06.2024. 
 
 
Jahresbeitrag: 
 
Ordentliche Mitglieder:       25,00 € 
 
Fördermitgliedschaft (Einzelpersonen):     50,00 € (Mindestbeitrag) 
 
Fördermitgliedschaft (Firmen):    100,00 € (Mindestbeitrag) 
 
 
Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils zum 31.03. eines Jahres fällig. 
 
Bei einem Eintritt in den Verein ab 01.07. eines Jahres, sind nur noch 50% des 
Jahresbeitrags zu zahlen. 
 
 
Rühn, 01.07.2024 
 
 
 
Gez. David Pilgrim    gez. Katrin Kauer 
1. Vorsitzender    2. Vorsitzende 


